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Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts OsnabrÃ¼ck vom
7. Juni 2018 aufgehoben. Der Bescheid der Beklagten vom 25. Februar 2016 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 15. Juni 2016 wird geÃ¤ndert. 

Die Beklagte wird verurteilt, dem KlÃ¤ger ab dem 8. Oktober 2020 Verletztenrente
nach einer Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit um 50 vom Hundert der Vollrente zu
gewÃ¤hren. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.

Die Beklagte trÃ¤gt 1/2 der notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers
im Berufungsverfahren. Im Ã�brigen sind keine Kosten zu erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung einer weiteren Unfallfolge sowie um
die Bewilligung einer hÃ¶heren Verletztenrente. 
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Der im Jahre 1968 geborene KlÃ¤ger, ein gelernter Fleischer und Koch, war nach
einer 1993 erfolgreich abgeschlossenen Umschulung bis 1999 als GroÃ�- und
AuÃ�enhandelskaufmann tÃ¤tig. Zuletzt war er im April 2000 in einer
GroÃ�bÃ¤ckerei in der Arbeitsvorbereitung beschÃ¤ftigt. Seitdem war er arbeitslos.
Seit dem 1. Januar 2008 bezieht der KlÃ¤ger eine Rente wegen voller
Erwerbsminderung.

Am 7. November 2000 stÃ¼rzte der KlÃ¤ger bei AufrÃ¤umarbeiten auf der
Hausbaustelle seiner Schwester von einer Leiter. An den genauen Unfallhergang
konnte er sich aufgrund seiner kurzzeitigen Bewusstlosigkeit nach dem Sturz und
einer hiermit verbundenen retrograden Amnesie nicht erinnern. Der Unfallchirurg
Dr.Â  I. vom J. K., in dem der KlÃ¤ger unmittelbar nach dem Unfall stationÃ¤r
behandelt wurde, diagnostizierte als Verletzungsfolgen eine GehirnerschÃ¼tterung,
eine Brustkorbprellung rechts mit RippenbrÃ¼chen sowie eine ausgeprÃ¤gte
Schulterprellung rechts mit geschlossener, mÃ¤Ã�ig dislozierter Fraktur der
Clavicula (SchlÃ¼sselbein), die mit einem Rucksackverband versorgt wurde.
Radiologische Kontrollen am 13. und 18. November 2000 zeigten eine gute Stellung
der Clavicula. Die Sonographie ergab keinen Hinweis auf eine
Rotatorenmanschettenruptur. Wegen ausgeprÃ¤gter Schmerzen im Bereich der
rechten Schulter erfolgte eine Schmerztherapie. Am 24.Â November 2000 wurde
der KlÃ¤ger aus der stationÃ¤ren in die ambulante Behandlung entlassen (Berichte
des Dr. I. vom 7. Dezember 2000 und vom 30.Â November 2001). 

Die Beklagte gewÃ¤hrte dem KlÃ¤ger bis zum 14. April 2002 Verletztengeld
(Bescheid vom 8. April 2002 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20.
Juni 2002). Die hiergegen u. a. auf die GewÃ¤hrung von Verletztengeld Ã¼ber den
14. April 2002 hinaus gerichtete Klage hat das Sozialgericht (SG) OsnabrÃ¼ck mit
Urteil vom 25. Februar 2010 (Verfahren S 8 U 200/02) abgewiesen. Die hiergegen
eingelegte Berufung hat das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen mit
Urteil vom 19. Januar 2012 (Verfahren L 14/3 U 119/10) zurÃ¼ckgewiesen. Das LSG
hat in seiner Entscheidung u.a. ausgefÃ¼hrt, dass die Klage bereits unzulÃ¤ssig sei,
soweit der KlÃ¤ger mit seiner Berufung auch die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente
sowie die Feststellung von Unfallfolgen geltend gemacht habe. Insoweit fehle es
bereits an entsprechenden Ausgangsentscheidungen der Beklagten mit
VerwaltungsaktsqualitÃ¤t, das auch insoweit erforderliche Vorverfahren sei nicht
durchgefÃ¼hrt worden. Der KlÃ¤ger hat diese Entscheidung nicht angefochten.

Mit Schreiben vom 27. MÃ¤rz 2012, Eingang bei der Beklagten am 29. MÃ¤rz 2012,
hat der KlÃ¤ger u.a. einen Antrag auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente gestellt.
Diesen Antrag hat die Beklagte mit Bescheid vom 23. April 2012 abgelehnt, weil die
beim KlÃ¤ger anzuerkennende Unfallfolge â��knÃ¶chern ohne FunktionsstÃ¶rung
ausgeheilter SchlÃ¼sselbeinbruch rechtsâ�� keine Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) um wenigstens 20 vom Hundert (v.H.) bedinge. Der
hiergegen erhobene Widerspruch blieb erfolglos (Widerspruchsbescheid vom 27.
September 2012). Auf die hiergegen erhobene Klage hat das SG OsnabrÃ¼ck
(Verfahren S 8 U 199/12) das fachchirurgische Gutachten des Dr. L. vom 3. Februar
2014 eingeholt. Daraufhin hat die Beklagte mit Schreiben vom 21. Oktober 2014 ein
Vergleichsangebot gemacht, indem sie dem KlÃ¤ger unter AbÃ¤nderung der
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angefochtenen Bescheide ab dem 1. Januar 2008 u.a. die GewÃ¤hrung von
Verletztenrente nach einer MdE um 30 v.H. wegen der Folgen des Arbeitsunfalls
vom 7. November 2000 angeboten hat. ZusÃ¤tzlich zu der bereits mit Bescheid vom
23. April 2012 anerkannten Unfallfolge schlug sie vor, folgende
GesundheitsstÃ¶rungen als Unfallfolgen anzuerkennen: â��Posttraumatische
InstabilitÃ¤t des rechten Schultergelenkes mit schmerzhafter
FunktionseinschrÃ¤nkung nach schwerer Prellung der rechten Schulter mit
Subluxation des Gelenkes, SchÃ¤digung der Schultergelenkpfanne (Labrum-
Verletzung), Kapseldefekt sowie ausgeprÃ¤gtem Knorpelschaden im Bereich des
Oberarmkopfes der rechten Schulter mit sekundÃ¤ren knÃ¶chernen
VerÃ¤nderungen.â�� DarÃ¼ber hinaus erklÃ¤rte sie sich bereit, nach Abschluss des
laufenden Rechtsstreits zu prÃ¼fen, ob auch psychische GesundheitsstÃ¶rungen
als Folgen des Arbeitsunfalls vom 7. November 2000 anzuerkennen und zu
entschÃ¤digen seien. Der KlÃ¤ger hat dieses Vergleichsangebot angenommen. Die
Beklagte setzte den Vergleich mit AusfÃ¼hrungsbescheid vom 20. Januar 2015 im
Hinblick auf die anerkannte Verletztenrente um.

DarÃ¼ber hinaus leitete sie der mit dem KlÃ¤ger getroffenen Ã�bereinkunft
entsprechend ein neues Verwaltungsverfahren zu der Frage ein, ob hinsichtlich des
Arbeitsunfalls des KlÃ¤gers vom 7. November 2000 auch Unfallfolgen auf
nervenÃ¤rztlichem Gebiet anzuerkennen und zu entschÃ¤digen sind. In diesem
Zusammenhang zog sie von der Neurologin, Psychiaterin und Psychotherapeutin M.
die Krankengeschichte des KlÃ¤gers aus dem Zeitraum 9. Mai 2005 bis 13. MÃ¤rz
2015 bei. Daneben zog sie von dem Psychologischen Psychotherapeuten N. eine
Kopie der elektronischen Akte des KlÃ¤gers Ã¼ber dessen seit 2005 laufende
Langzeittherapie bei. Weiterhin zog sie die Entlassungsberichte der O. Klinik P.
/Medizinisch-Psychosomatische Klinik vom 23. April 2008 und 28. Oktober 2005 bei.
DarÃ¼ber hinaus holte sie das Gutachten des Neurologen, Psychiaters und
Facharztes fÃ¼r Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Prof. Dr. Q. vom 3.
November 2015 ein, wobei dem Gutachten diverse Arztbriefe der NervenÃ¤rztin M.
aus dem Zeitraum 3. Juni 2005 bis 17. Juni 2015 beigefÃ¼gt waren. Prof. Dr. Q.
fÃ¼hrt in seinem Gutachten zusammengefasst aus, dass der KlÃ¤ger infolge des
Arbeitsunfalls vom 7. November 2000 an einer anhaltenden somatoformen
SchmerzstÃ¶rung mit psychischen und somatischen Anteilen leide, die eine MdE um
30 v.H. bedinge. Gemeinsam mit den bereits anerkannten Unfallfolgen bestehe seit
dem 1. Januar 2008 eine Gesamt-MdE um 50 v.H. Die Beklagte holte daraufhin das
Vorerkrankungsverzeichnis des KlÃ¤gers bei seiner gesetzlichen
Krankenversicherung vom 29. Dezember 2015 sowie die beratungsÃ¤rztlichen
Stellungnahmen des Facharztes fÃ¼r Nervenheilkunde, Physikalische und
Rehabilitative Medizin Dr. Dr. R. vom 16. November 2015 und 30. Januar 2016 ein.
Dieser Arzt ist in seinen Stellungnahmen der Auffassung, dass der KlÃ¤ger infolge
des Arbeitsunfalls vom 7. November 2000 an einem dysthymen StÃ¶rungsbild leide,
das eine MdE um 20 v.H. bedinge. Da gewisse Ã�berschneidungen mit den auf
unfallchirurgischem Fachgebiet bestehenden Unfallfolgen vorlÃ¤gen, sei die Gesamt-
MdE auf 40 v.H. einzuschÃ¤tzen. Daraufhin bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger
unter AbÃ¤nderung ihres AusfÃ¼hrungsbescheides vom 20. Januar 2015 ab dem 1.
Januar 2008 Verletztenrente nach einer MdE um 40 v.H. und anerkannte als
zusÃ¤tzliche Unfallfolge fÃ¼r den KlÃ¤ger die GesundheitsstÃ¶rung â��chronische
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Depressionâ�� (Bescheid vom 25. Februar 2016).

Mit dem hiergegen erhobenen Widerspruch begehrte der KlÃ¤ger die Bewilligung
einer Verletztenrente nach einer MdE um 50 v.H. und stÃ¼tzte seine Auffassung auf
das Gutachten des Prof. Dr. Q. und den Entlassungsbericht des S. K. vom 3. Mai
2016. Die Beklagte holte die Befundberichte der NervenÃ¤rztin M. vom 22. MÃ¤rz
2016 und 12. Mai 2016 sowie des Allgemeinmediziners Dr. T. von Mai 2016 ein. Im
Anschluss wies sie den Widerspruch des KlÃ¤gers mit Widerspruchsbescheid vom
15. Juni 2016 zurÃ¼ck.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 29.Â Juni 2016 Klage beim SG OsnabrÃ¼ck erhoben
und sein bisheriges Vorbringen unter Vorlage des Entlassungsberichtes der O. Klinik
P. vom 15. November 2016, der Stellungnahmen der Frau M. vom 7. September
2017 und vom 30. November 2017 sowie des Herrn N. vom 31. Juli 2017
bekrÃ¤ftigt. 

DemgegenÃ¼ber hat die Beklagte die angefochtenen Bescheide verteidigt. 

Das SG OsnabrÃ¼ck hat das Gutachten der FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie Dr. U. von Januar 2017 nebst deren ergÃ¤nzender
Stellungnahme vom 15. Juni 2017 eingeholt. Diese SachverstÃ¤ndige ist in ihrem
Gutachten der Auffassung, dass der KlÃ¤ger infolge des Arbeitsunfalls vom 7.
November 2000 an einer chronischen SchmerzstÃ¶rung mit kÃ¶rperlichen und
psychischen Faktoren leide, welche gemeinsam mit den auf unfallchirurgischem
Fachgebiet anerkannten Unfallfolgen eine MdE um 40 v.H. bedinge. Mit Urteil vom
07.Â Juni 2018 hat das SG OsnabrÃ¼ck die Klage abgewiesen und seine
Entscheidung im Wesentlichen auf das Gutachten der Dr. U. gestÃ¼tzt. 

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 2. Juli 2018 Berufung eingelegt und sein bisheriges
Vorbringen unter Hinweis auf die Entlassungsberichte des Klinikums OsnabrÃ¼ck
vom 26. Juli 2020 und des S. K. vom 3. Mai 2016 und 26. MÃ¤rz 2020 bekrÃ¤ftigt.
Entgegen der Auffassung des SG OsnabrÃ¼ck habe der Arbeitsunfall vom 7.
November 2000 â�� wie Prof. Dr. Q. in seinem Gutachten vom 3. November 2015
Ã¼berzeugend ausgefÃ¼hrt habe â�� eine somatoforme SchmerzstÃ¶rung mit
psychischen und somatischen Anteilen verursacht. Aufgrund dieser
GesundheitsstÃ¶rung sei ihm darÃ¼ber hinaus Verletztenrente nach einer MdE um
50 v.H. zu gewÃ¤hren. 

Der KlÃ¤ger beantragt nach seinem schriftlichen Vorbringen sinngemÃ¤Ã�,

1. das Urteil des Sozialgerichts OsnabrÃ¼ck vom 7. Juni 2018 aufzuheben
sowie den Bescheid der Beklagten vom 25.Â Februar 2016 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 15. Juni 2016 zu Ã¤ndern,

2. festzustellen, dass die GesundheitsstÃ¶rung â��somatoforme
SchmerzstÃ¶rung mit psychischen und somatischen Anteilenâ�� Folge des
Arbeitsunfalls vom 7. November 2000 ist,

3. die Beklagte zu verurteilen, 
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Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â  ihm ab dem 1. Januar 2008 Verletztenrente in HÃ¶he von 50
v. H. der Vollrente 

Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â  zu gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung des SG OsnabrÃ¼ck fÃ¼r zutreffend. 

Der Senat hat das Gutachten des Facharztes fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie,
Psychotherapie, Sozialmedizin und Rehabilitationswesen V. vom 17. Dezember 2020
nebst neuropsychologischen Zusatzgutachten der Diplom-Psychologin W. vom 25.
August 2020 sowie die ergÃ¤nzende Stellungnahme dieses SachverstÃ¤ndigen vom
22. MÃ¤rz 2021 eingeholt. Dieser Nervenarzt ist der Auffassung, dass beim KlÃ¤ger
eine anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung sowie eine depressive StÃ¶rung
unterschiedlichen AusmaÃ�es, derzeit mittelschwere depressive Episode,
vorlÃ¤gen. Beide GesundheitsstÃ¶rungen seien nicht auf den Arbeitsunfall des
KlÃ¤gers vom 7. November 2000 zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Senates durch Urteil ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� der Â§Â§ 153 Abs. 1, 124 Abs. 2
Sozialgerichtsgesetz (SGG) einverstanden erklÃ¤rt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des Ã¼brigen Vorbringens
der Beteiligten wird auf den Inhalt der beigezogenen Prozessakten des SG
OsnabrÃ¼ck zu den Verfahren S 8 U 200/02 und S 8 U 199/12, der
Verwaltungsakten des KlÃ¤gers bei seiner gesetzlichen Rentenversicherung, der
Prozessakte und der Verwaltungsakten der Beklagten Bezug genommen, die der
Entscheidungsfindung des Senats zugrunde gelegen haben.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Senat konnte Ã¼ber die Berufung gemÃ¤Ã� Â§Â§ 153 Abs. 1, 124 Abs. 2 SGG
durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden, weil sich die Beteiligten
zuvor mit dieser Verfahrensweise einverstanden erklÃ¤rt haben.

Die gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 143Â f. SGG zulÃ¤ssige Berufung ist teilweise begrÃ¼ndet. Das
Urteil des SG OsnabrÃ¼ck vom 7. Juni 2018 war aufzuheben. Der Bescheid der
Beklagten vom 25. Februar 2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
15. Juni 2016 ist teilweise rechtswidrig. Zwar kann der Senat nicht feststellen, dass
die GesundheitsstÃ¶rung â��somatoforme SchmerzstÃ¶rung mit psychischen und
somatischen Anteilenâ�� Folge des Arbeitsunfalls des KlÃ¤gers vom 7. November
2000 ist. Allerdings hat der KlÃ¤ger aufgrund der von der Beklagten anerkannten
Unfallfolge â��chronische Depressionâ�� in einer GesamteinschÃ¤tzung mit dem
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fÃ¼r ihn auf unfallchirurgischem Gebiet anerkannten Unfallfolgen fÃ¼r die Zeit ab
dem 8. Oktober 2020 einen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente nach 
Â§ 56 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch â�� Gesetzliche Unfallversicherung â�� (SGB
VII) nach einer MdE um 50 v.H.

Der Antrag des KlÃ¤gers war sachdienlich (Â§Â§ 153 Abs. 1, 106 Abs. 1 SGG)
sinngemÃ¤Ã� auch dahingehend auszulegen, dass er auf die Feststellung der
GesundheitsstÃ¶rung â��somatoforme SchmerzstÃ¶rung mit psychischen und
somatischen Anteilenâ�� als Unfallfolge gerichtet ist. Entgegen der vom SG
OsnabrÃ¼ck in seinem angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung kann insoweit
nicht offengelassen werden, welche konkrete Diagnose fÃ¼r den KlÃ¤ger aufgrund
der bei ihm bestehenden psychischen Erkrankung zu stellen ist. Nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG), der der Senat folgt, sind die
GesundheitsschÃ¤den im Bereich psychischer StÃ¶rungen genau zu definieren.
Denn je genauer und klarer die GesundheitsstÃ¶rungen bestimmt sind, um so
einfacher sind ihre Ursachen zu erkennen und zu beurteilen (so BSG, Urteil vom 26.
November 2019 â�� B 2 U 8/18 R -, Rz. 19-22, Juris m.w.N.). UnabhÃ¤ngig hiervon
ist eine konkrete LeistungsgewÃ¤hrung (z. B. Heilbehandlung, GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente aufgrund der anerkannten Unfallfolgen) davon abhÃ¤ngig, dass die
Unfallfolgen genau bestimmt und festgestellt sind. Dies ist insbesondere dann von
groÃ�er Bedeutung, wenn nicht alle bei dem betreffenden Versicherten auf
nervenÃ¤rztlichem Gebiet bestehenden GesundheitsstÃ¶rungen als Unfallfolge
anerkannt werden. Der entsprechende Feststellungsantrag ist gemÃ¤Ã� Â§ 55
Abs.Â 1 Nr.Â 3 SGG zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet. Zwar liegt ein Arbeitsunfall
nach den Â§Â§ 7, 8 Abs.Â 1 SGB VII am 7. November 2000 unstreitig vor. Neben den
bereits mit Bescheid der Beklagten vom 25. Februar 2016 anerkannten Unfallfolge
â��chronische Depressionâ�� sind auf nervenfachÃ¤rztlichem Gebiet jedoch keine
weiteren GesundheitsstÃ¶rungen als Unfallfolgen anzuerkennen.

Nachgewiesene GesundheitsstÃ¶rungen sind als zusÃ¤tzliche Folgen des
Arbeitsunfalls anzuerkennen, wenn zwischen dem Unfallereignis und ihnen
entweder direkt oder vermittelt durch den Gesundheitserstschaden ein
Ursachenzusammenhang im Sinne von Â§ 8 Abs. 1 SGB VII besteht (BSG, Urteil vom
09. Mai 2006 â�� B 2 U 1/05 R -, Juris). WÃ¤hrend die geltend gemachte Unfallfolge
im Sinne des sogenannten Vollbeweises feststehen, also mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit belegt sein muss, gilt fÃ¼r die Beurteilung des
Kausalzusammenhangs zwischen dem Arbeitsunfall und ihr der BeweismaÃ�stab
der hinreichenden Wahrscheinlichkeit. Sie liegt vor, wenn bei vernÃ¼nftiger
AbwÃ¤gung aller UmstÃ¤nde mehr fÃ¼r als gegen den Ursachenzusammenhang
spricht und ernste Zweifel ausscheiden, so dass darauf die richterliche
Ã�berzeugung gegrÃ¼ndet werden kann. Die Feststellung des
Ursachenzusammenhangs erfolgt nach der im Sozialrecht geltenden Theorie der
wesentlichen Bedingung (vgl. BSG, Urteil vom 17. Februar 2009 â�� B 2 U 18/07 R -,
Juris Rz. 12). Danach ist nur diejenige Bedingung rechtlich erheblich, die wegen
ihrer besonderen Beziehung zum Eintritt des geltend gemachten
Gesundheitsschadens â��wesentlichâ�� beigetragen hat. Nicht jede
GesundheitsstÃ¶rung, die im naturwissenschaftlichen Sinne durch das
Unfallereignis beeinflusst worden ist, ist auch rechtlich dessen Folge, sondern nur
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diejenige, die â��wesentlichâ�� durch das Ereignis verursacht worden ist. Welche
Ursache wesentlich ist und welche nicht, ist aus der Auffassung des praktischen
Lebens Ã¼ber die besonderen Beziehungen der Ursache zum Eintritt des
Gesundheitsschadens abzuleiten. Gesichtspunkte fÃ¼r die Beurteilung der
besonderen Beziehung der Ursache zum Erfolg sind z. B. die Art und das AusmaÃ�
der Einwirkung, die konkurrierenden Ursachen, die gesamte Krankengeschichte und
ergÃ¤nzend der Schutzzweck der Norm. Die bloÃ�e MÃ¶glichkeit einer
Verursachung genÃ¼gt hingegen nicht (vgl. BSG, Urteil vom 2. April 2009 â�� B 2 U
29/07 R -, Juris Rz. 16). Dabei ist die Beurteilung der KausalitÃ¤t im Ergebnis eine
Frage der richterlichen WÃ¼rdigung. Wesentlich verursacht sind die
GesundheitsstÃ¶rungen, wenn der Unfall gegenÃ¼ber sonstigen
schÃ¤digungsfremden Faktoren wie z. B. Vorerkrankungen nach der medizinisch-
wissenschaftlichen Lehrmeinung von Ã¼berragender Bedeutung fÃ¼r die
Entstehung der GesundheitsstÃ¶rung war oder zumindest von annÃ¤hernd
gleichwertiger Bedeutung (wesentliche Mitursache).

Unter BerÃ¼cksichtigung dieser Vorgaben ist der Senat der Auffassung, dass bei
dem KlÃ¤ger keine weitere Unfallfolge anzuerkennen ist, weil die (neben der bereits
als Unfallfolge anerkannten chronischen Depression) bei ihm auf
nervenfachÃ¤rztlichem Gebiet vorliegende GesundheitsstÃ¶rung â��anhaltende
somatoforme SchmerzstÃ¶rungâ�� nicht mit der im Recht der gesetzlichen
Unfallversicherung notwendigen hinreichenden Wahrscheinlichkeit auf den
Arbeitsunfall vom 7. November 2000 zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden kann. Der Senat
stÃ¼tzt seine Entscheidung auf das Gutachten des Nervenarztes Gerhardt vom17.
Dezember 2020. Dieser SachverstÃ¤ndige hat nach umfangreicher ambulanter
Untersuchung des KlÃ¤gers und unter BerÃ¼cksichtigung des von ihm im Vorfeld
der Erstellung seines Gutachtens von der Dipl.-Psychologin W. angeforderten
neuropsychologischen Gutachtens vom 25. August 2020 sowie der dem Senat
vorliegenden Prozess- und Verwaltungsakten fÃ¼r den Senat Ã¼berzeugend
ausgefÃ¼hrt, dass bei dem KlÃ¤ger eine anhaltende somatoforme
SchmerzstÃ¶rung sowie eine wiederkehrende depressive StÃ¶rung
unterschiedlichen AusmaÃ�es, derzeit mittelschwere depressive Episode,
vorlÃ¤gen. Anhand der vorliegenden Unterlagen â�� so dieser Arzt weiter â�� sei
sehr klar herleitbar, dass beim KlÃ¤ger eine zunehmende FunktionsstÃ¶rung im
Sinne einer Schultersteife erst im weiteren Verlauf hinzugetreten und noch im
Oktober 2002 und damit knapp 2 Jahre nach dem Arbeitsunfall eher geringfÃ¼gig
gewesen sei. Dementsprechend sei davon auszugehen, dass die initialen organisch
bedingten UnfallschÃ¤den eher gering gewesen seien. DarÃ¼ber hinaus bestehe
aufgrund der Vorbefunde und der aktuell erhobenen Befunde keinerlei Zweifel an
einer in wesentlichen Teilen psychosomatischen Schmerzkrankheit sowie einer
hinzukommenden depressiven Ã�berlagerung. Die von ihm beim KlÃ¤ger
diagnostizierte GesundheitsstÃ¶rung â��anhaltende somatoforme
SchmerzstÃ¶rungâ�� fÃ¼hrt er mit einer fÃ¼r den Senat Ã¼berzeugenden
BegrÃ¼ndung unter BerÃ¼cksichtigung der aktuellen AWMF-Leitlinien aus dem
Jahre 2019 zur Begutachtung von KausalitÃ¤tsfragen im Sozial-, Zivil- und
Verwaltungsrecht und dort insbesondere des Kapitels 4.5.4 â��Somatoforme und
KonversionsstÃ¶rungâ�� nicht wesentlich auf den Arbeitsunfall vom 7. November
2000 zurÃ¼ck. Bei â�� wie vorliegend â�� nicht hinreichend durch einen
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KÃ¶rperschaden begrÃ¼ndeten Schmerzen, so dieser SachverstÃ¤ndige in seiner
BegrÃ¼ndung weiter, bestehe insbesondere bei im Verlauf zunehmender
generalisierter Symptomatik ein hoher BegrÃ¼ndungsbedarf, warum eine derartige
Symptomatik als Unfallfolge anzusehen sei, weil in diesem Fall im Verlauf
regelmÃ¤Ã�ig psychosoziale Kontextfaktoren in den Vordergrund treten wÃ¼rden.
Die Erkrankung des KlÃ¤gers sei in die Gruppe der KonversionsstÃ¶rungen
einzuordnen. Diese hÃ¤tten in der Regel eine multifaktorielle Genese und kÃ¤men
fÃ¼r die Anerkennung als psychoreaktive FolgestÃ¶rung nach einem einmaligen
SchÃ¤digungsereignis im Allgemeinen nicht in Frage, wenn ihnen â�� wie
vorliegend â�� keine posttraumatische BelastungsstÃ¶rung und kein geeigneter
KÃ¶rperschaden vorausgehe. Der Senat hÃ¤lt die EinschÃ¤tzung dieses
SachverstÃ¤ndigen fÃ¼r Ã¼berzeugend, denn sie stimmt mit der herrschenden
unfallmedizinischen Meinung Ã¼berein (vgl. allgemein zu den Grundlagen der
Zusammenhangsbeurteilung bei psychischen StÃ¶rungen
SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 9. Aufl., S. 163
ff.).

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht unter BerÃ¼cksichtigung der von
Prof. Dr. Q. und Dr. U. in ihren Gutachten getroffenen EinschÃ¤tzung, soweit diese
Ã�rzte die auch von ihnen diagnostizierte somatoforme SchmerzstÃ¶rung auf den
Arbeitsunfall des KlÃ¤gers am 7. November 2000 zurÃ¼ckfÃ¼hren. Insoweit hat der
SachverstÃ¤ndige V. fÃ¼r den Senat plausibel darauf hingewiesen, dass diesen
Ã�rzten bei Erstellung ihrer Gutachten die mittlerweile sehr konkreten Leitlinien zur
Begutachtung bei KausalitÃ¤tsfragen im Sozial-, Zivil- und Verwaltungsrecht von
2019 noch nicht zur VerfÃ¼gung gestanden hÃ¤tten.

Dem KlÃ¤ger ist ab dem 8. Oktober 2020 (Zeitpunkt der ersten Untersuchung des
KlÃ¤gers bei Herrn V.) Verletztenrente nach einer MdE um 50 v.H. zu gewÃ¤hren,
weil die fÃ¼r ihn anerkannten Unfallfolgen ab diesem Zeitpunkt in der
GesamteinschÃ¤tzung mit einer MdE um 50 v.H. zu bewerten sind.

Nach Â§ 56 Abs. 1 Satz 1 SGB VII haben Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit
infolge eines Versicherungsfalls Ã¼ber die 26. Woche nach dem Versicherungsfall
hinaus um wenigstens 20 v. H. gemindert ist, Anspruch auf eine Rente. Die
Bemessung des Grades der MdE richtet sich nach dem Umfang der
BeeintrÃ¤chtigung des kÃ¶rperlichen und geistigen LeistungsvermÃ¶gens des
Verletzten durch die Folgen des Arbeitsunfalls und nach dem Umfang der dem
Verletzten dadurch verschlossenen ArbeitsmÃ¶glichkeiten auf dem gesamten
Gebiet des Erwerbslebens. Die Bemessung des Grades der MdE wird vom BSG in
stÃ¤ndiger Rechtsprechung als Tatsachenfeststellung gewertet, die das Gericht
nach Â§ 128 Abs. 1 Satz 1 SGG nach seiner freien aus dem Gesamtergebnis des
Verfahrens gewonnenen Ã�berzeugung trifft. Dies gilt fÃ¼r die Feststellung der
BeeintrÃ¤chtigung des LeistungsvermÃ¶gens des Versicherten ebenso wie fÃ¼r die
auf der Grundlage medizinischer und sonstiger ErfahrungssÃ¤tze Ã¼ber die
Auswirkungen bestimmter kÃ¶rperlicher oder seelischer BeeintrÃ¤chtigungen zu
treffende Feststellung der ihm verbliebenen ErwerbsmÃ¶glichkeiten. Ã�rztliche
MeinungsÃ¤uÃ�erungen darÃ¼ber, inwieweit derartige BeeintrÃ¤chtigungen sich
auf die ErwerbsfÃ¤higkeit auswirken, sind eine wichtige und vielfach unentbehrliche
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Grundlage fÃ¼r die richterliche SchÃ¤tzung der MdE, vor allem soweit sie sich
darauf beziehen, in welchem Umfang die kÃ¶rperlichen und geistigen FÃ¤higkeiten
des Betroffenen durch den Versicherungsfall beeintrÃ¤chtigt sind. Erst aus der
Anwendung medizinischer und sonstiger ErfahrungssÃ¤tze Ã¼ber die Auswirkungen
bestimmter kÃ¶rperlicher oder seelischer BeeintrÃ¤chtigungen auf die verbliebenen
ArbeitsmÃ¶glichkeiten des Betroffenen auf dem Gesamtgebiet des Erwerbslebens
und unter BerÃ¼cksichtigung der gesamten UmstÃ¤nde des Einzelfalles kann die
HÃ¶he der MdE geschÃ¤tzt werden. Die zumeist in jahrzehntelanger Entwicklung
von der Rechtsprechung sowie dem versicherungsrechtlichen und
versicherungsmedizinischen Schrifttum herausgearbeiteten ErfahrungssÃ¤tze sind
deshalb bei der Beurteilung der MdE zu beachten; sie sind zwar nicht fÃ¼r die
Entscheidung im Einzelfall bindend, bilden aber die Grundlage fÃ¼r eine gleiche,
gerechte Bewertung der MdE in zahlreichen ParallelfÃ¤llen der tÃ¤glichen Praxis
und unterliegen einem stÃ¤ndigen Wandel (vgl. BSG, Urteil vom 5. September 2006
â�� B 2 U 25/05 R -, m. w. N., Juris). 

Nach den vorstehenden GrundsÃ¤tzen ist die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers ab
dem Tag der ersten Untersuchung bei dem SachverstÃ¤ndigen Gerhardt am 8.
Oktober 2020 hinsichtlich der anerkannten Unfallfolge â��chronische
Depressionâ�� um 30 v. H. gemindert, so dass ihm infolge der notwendigen
GesamteinschÃ¤tzung mit den auf unfallversicherungsrechtlichem Fachgebiet mit
einer Einzel-MdE um 30 v.H. anerkannten Unfallfolgen ab diesem Zeitpunkt eine
Verletztenrente nach Â§ 56 SGB VII in HÃ¶he von 50 v. H. zu gewÃ¤hren ist. Auch
der Senat geht wie die Vorgutachterin Dr. U. und der Beratungsarzt Dr. Dr. R. davon
aus, dass es hinsichtlich der Unfallfolgen auf unfallchirurgischem Fachgebiet und
der anerkannten chronischen Depression gewisse Ã�berschneidungen gibt, sodass
er die Gesamt-MdE um 50 v.H. einschÃ¤tzt. Auch im Hinblick auf die EinschÃ¤tzung
der MdE stÃ¼tzt der Senat seine Auffassung auf das Gutachten des
SachverstÃ¤ndigen V. vom 17. Dezember 2020. Er hat in seinem Gutachten fÃ¼r
den Senat plausibel ausgefÃ¼hrt, dass die fÃ¼r den KlÃ¤ger festgestellte
Unfallfolge â��chronische Depressionâ�� â�� der SachverstÃ¤ndige spricht selbst
von einer depressiven StÃ¶rung â�� aktuell mittelschwer ausgeprÃ¤gt ist. Damit
hat sich diese anerkannte Unfallfolge in ihrer Auswirkung gegenÃ¼ber dem bereits
von Dr. U. in ihrem Gutachten vom Januar 2017 als Dysthymie eingeordnetem
depressiv-getÃ¶ntem Stimmungsbild und dem sich auch von Prof. Dr. Heuft in
seinem Gutachten vom 3. November 2015 als eher sekundÃ¤r (neben der
diagnostizierten somatoformen SchmerzstÃ¶rung) aus den nach dem Arbeitsunfall
des KlÃ¤gers entstandenen psychischen und kÃ¶rperlichen Problemen und dem
damit verbundenen Leidensdruck und der FunktionseinschrÃ¤nkungen benannten
Dysthymia offensichtlich weiter verstÃ¤rkt. So fÃ¼hrt Prof. Dr. Q. in seinem
Gutachten noch ausdrÃ¼cklich aus, dass eine Dysthymia eine langandauernde
depressive Verstimmung sei, die niemals oder nur selten ausgeprÃ¤gt genug sei,
um die Kriterien fÃ¼r eine rezidivierend leichte oder mittelgradige depressive
StÃ¶rung zu erfÃ¼llen. Zu dieser Entwicklung fÃ¼hrt der SachverstÃ¤ndige
Gerhardt in seinem Gutachten aus, dass belegbar ab Mai 2005 zu den bisherigen
gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen des KlÃ¤gers eine depressive StÃ¶rung
hinzugetreten sei, welche die beim KlÃ¤ger bestehende im Wesentlichen
psychosomatische Schmerzkrankheit Ã¼berlagert habe. Zwar gibt dieser
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SachverstÃ¤ndige an, dass die beim KlÃ¤ger bestehende depressive Erkrankung
â�� wie im Rahmen derartiger depressiver StÃ¶rungen Ã¼blich â�� in ihrer
AusprÃ¤gung und Schwere schwanke. Ordnet er die depressive StÃ¶rung in seinem
Gutachten jedoch als mittelschwer ein, kommt ihr hinsichtlich der EinschÃ¤tzung
der MdE gegenÃ¼ber der vorher diagnostizierten Dysthymie ein hÃ¶herer
Einzelwert von mindestens 30 v.H. (vgl. hierzu SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin,
Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 9. Aufl., S. 170) zu, der gemeinsam mit den auf
unfallchirurgischem Fachgebiet anerkannten Unfallfolgen â�� wie oben
ausgefÃ¼hrt â�� eine Gesamt-MdE um 50 v.H. ergibt.

FÃ¼r die Zeit vor dem 8.Â Oktober 2020 kann allerdings vom Vorliegen einer
Gesamt-MdE um 50Â v.Â H. nicht ausgegangen werden, weil die beim KlÃ¤ger als
Unfallfolge festgestellte chronische Depression noch nicht nachweisbar mittelgradig
ausgeprÃ¤gt war, mithin lediglich eine Einzel-MdE um 20 v.H. â�� wie ebenfalls von
Dr. Dr. R. und Dr. U. im Vorfeld angenommen â�� bedingte. 

Eine andere Beurteilung ergibt sich im Hinblick auf die von dem SachverstÃ¤ndigen
V. in seinem Gutachten eingeschÃ¤tzten Verschlimmerung der beim KlÃ¤ger
bestehenden Depression auch nicht unter BerÃ¼cksichtigung der Tatsache, dass
dieser SachverstÃ¤ndige diese GesundheitsstÃ¶rung nicht auf den Arbeitsunfall des
KlÃ¤gers am 7. November 2000 zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Zwar hÃ¤lt auch der Senat diese
EinschÃ¤tzung des SachverstÃ¤ndigen fÃ¼r Ã¼berzeugend. Allerdings ist insoweit
zu berÃ¼cksichtigen, dass die Beklagte diese GesundheitsstÃ¶rung in ihrem
Bescheid vom 25. Februar 2016 ausdrÃ¼cklich als Unfallfolge anerkannt hat und
auch der Senat an diese Entscheidung gebunden ist. Denn gemÃ¤Ã� Â§ 39 Abs. 2
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch â�� Sozialverwaltungsverfahren und
Sozialdatenschutz â�� (SGB X) bleibt ein Verwaltungsakt wirksam, solange und
soweit er nicht zurÃ¼ckgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch
Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (vgl. hierzu auch BSG, Urteil vom 26.
Oktober 2017 â�� B 2 U 6/16 R -, Juris)

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor. 

Erstellt am: 04.04.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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